
 
 
 
 
 
 
 
Zugelassene und genehmigte Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind 

Stand:  3. November 2014 

 
Auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, dürfen nur 

bestimmte Pflanzenschutzmittel angewendet werden. § 17 Abs. 1 

des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) lässt drei Möglichkeiten zu: 

1.) Zugelassene Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko gemäß 

Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

2.) Zugelassene Pflanzenschutzmittel, deren Eignung im Zulas-

sungsverfahren festgestellt worden ist 

3.) Zugelassene Pflanzenschutzmittel, die vom Bundesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) für die 

Anwendung auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt 

sind, genehmigt worden sind 

Pflanzenschutzmittel nach Nummer 1 gibt es noch nicht, weil auf 

EU-Ebene bisher noch keine Wirkstoffe genehmigt sind, die als 

Wirkstoffe mit geringem Risiko gelten. 

Pflanzenschutzmittel nach Nummer 2 sind nachfolgend in Tabelle 1 

aufgeführt, und Pflanzenschutzmittel nach Nummer 3 in Tabelle 2. 

Die Zulassungen und Genehmigungen gelten auch für eventuell 

vorhandene Vertriebserweiterungen des jeweiligen Pflanzenschutz-

mittels. In den Tabellen sind aber nur die Referenzmittel aufgeführt. 

Erläuterungen: 

Die Zulassungen und Genehmigungen für Flächen, die für die 

Allgemeinheit bestimmt sind, werden nicht pauschal für ein Pflan-

zenschutzmittel erteilt, sondern jeweils für bestimmte Anwendungen 

eines Pflanzenschutzmittels. Die Tabellen 1 und 2 enthalten in den 

Spalten 2 bis 5 jeweils kurze Beschreibungen dieser Anwendungen. 

Der vollständige Inhalt der Zulassungen mit Details zur Anwendung, 

Auflagen und Anwendungsbestimmungen sind entweder der online-

Datenbank des BVL zu entnehmen oder dem Etikett des Pflanzen-

schutzmittels; diese Vorschriften gelten auch für die Anwendung auf 

Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. 

Bei Anwendungen, bei denen in Spalte 4 als Objekt „Nichtkulturland 

[ohne Holzgewächse]“ oder „Wege und Plätze [ohne/mit Holzge-

wächsen]“ ausgewiesen ist, ist Folgendes zu beachten: Auf Frei-

landflächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 

gärtnerisch genutzt werden, dürfen Pflanzenschutzmittel gemäß  

§ 12 Abs. 2 PflSchG nur mit einer Genehmigung der zuständigen 

Behörde angewendet werden. Diese Regelung gilt auch für Flä-

chen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. Die Anwendung auf 

Straßen-, Wege-, Hof-, Betriebsflächen und sonstigem Nichtkultur-

land erfordert also noch zusätzlich eine entsprechende Genehmi-

gung. 
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Die in Tabelle 2 aufgeführten Genehmigungen gemäß § 17 Abs. 1 

Nr. 3 PflSchG basieren auf einer zugelassenen Indikation. Im Rah-

men der Genehmigung erweitert das BVL die Angaben zum Anwen-

dungsbereich und ggf. zur Anwendungstechnik; zudem können 

zusätzliche Anwendungsbestimmungen und Auflagen erteilt sein. 

Diese Informationen sind in Tabelle 2 in den Spalten 5 bis 9 

enthalten.  

 

Die Genehmigungen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 PflSchG gelten all-

gemein in Deutschland, also nicht nur für die Person oder Einrich-

tung, die den entsprechenden Antrag gestellt hat.  

 

 

Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, werden bezüglich 

der Anwendungsbereiche in folgende Kategorien eingeteilt:  

1 Öffentliche Parks (ohne Spiel- und Liegewiesen) 

2 Funktionsflächen auf Golfplätzen 

3 Friedhöfe 

4 Öffentliche Gärten 

5 Grünanlagen in öffentlich zugänglichen Gebäuden 
(Innenraum) 

6 Sport- und Freizeitplätze  

7 Schul- und Kindergartengelände 

8 Spielplätze  

9 Flächen in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Sonstiges 

 
Die Kategorie ist in Spalte 6 der Tabelle 2 wiedergegeben. 
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Tabelle 1: Pflanzenschutzmittel, die gemäß der aufgeführten Indikationen nach  § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 PflSchG für die Anwendung auf Flächen zugelassen sind, die für 

die Allgemeinheit bestimmt sind. 

 
 

1 2 3 4 5 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/Zweckbestimmung Kultur/Objekt Anwendungsbereich 

Dithane 
NeoTec 

023924-00/06-001 Pilzliche Blattfleckenerreger, Schneeschimmel (Monographella 
nivalis), Typhula-Fäule (Typhula incarnata) 

Rasen (Golfplätze: Greens und Tees) Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind; 
Funktionsflächen auf Golfplätzen 
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Tabelle 2: Pflanzenschutzmittel, die gemäß der aufgeführten Indikationen nach  § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 PflSchG für die Anwendung auf Flächen genehmigt sind, die für 

die Allgemeinheit bestimmt sind. Die Genehmigung gilt für die Dauer der Zulassung. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

BANNER 
MAXX 

006394-00/00-005 Dollarflecken-
Krankheit (Sclerotinia 
homoeocarpa) 

Rasen (Golfplätze: 
Greens und Tees) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 
(Golfplätze) 

2 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

BANNER 
MAXX 

006394-00/00-006 Schneeschimmel 
(Monographella 
nivalis) 

Rasen (Golfplätze: 
Greens und Tees) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 
(Golfplätze) 

2 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

BANNER 
MAXX 

006394-00/00-001 Dollarflecken-
Krankheit (Sclerotinia 
homoeocarpa) 

Rasen 
ausgenommen 
Golfplätze: Greens 
und Tees 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze 

6 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

BANNER 
MAXX 

006394-00/00-002 Schneeschimmel 
(Monographella 
nivalis) 

Rasen 
ausgenommen 
Golfplätze: Greens 
und Tees 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze 

6 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

Banvel M 050023-00/00-003 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: Golf- 
und Sportplätze 

10 Spritzen 

 

• NW 802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

Banvel M 050023-00/00-004 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: Golf- 
und Sportplätze 

10 Gießen • NW 802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

BAYER 
GARTEN 
LANGZEIT-
UNKRAUT-
FREI PERMA-
CLEAN 

006259-00/00-004 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräute 

Ziergehölze Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), Grünan-
lagen in öffentlich 
zugänglichen Gebäu-
den (Innenräume), 
Sportplätze, Golfplätze, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesen 

1,2,3,
4,5,6,
9 

Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät, 
mit Spritzschirm 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d 

• keine  

Bayer Garten 
Rosen-Pilzfrei 
Folicur 

005689-00/00-001 Echter Mehltau 
(Sphaerotheca 
pannosa) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), 
Sportplätze, Funktions-
flächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2,3,
4,5,6,
9 

Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

Bayer Garten 
Rosen-Pilzfrei 
Folicur 

005689-00/00-002 Rost (Phragmidium 
mucronatum) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), 
Sportplätze, Funktions-
flächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2,3,
4,5,6,
9 

Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Bayer Garten 
Rosen-Pilzfrei 
Folicur 

005689-00/00-003 Sternrußtau 
(Diplocarpon rosae) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), 
Sportplätze, Funktions-
flächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2,3,
4,5,6,
9 

Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

Bayer Garten 
Rosen-Pilzfrei 
Folicur 

005689-00/00-006 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Ziergehölze, 
Rosen) 

Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlichen Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), 
Sportplätze, Funktions-
flächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2,3,
4,5,6,
9 

Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Bayer Garten 
Rosen-Pilzfrei 
Folicur 

005689-00/00-007 Rostpilze Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Ziergehölze, 
Rosen) 

Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlichen Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), 
Sportplätze, Funktions-
flächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2,3,
4,5,6,
9 

Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

COM 502 02 H 006275-00/00-001 Moose Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: öffent-
liche Parks und Gärten 
(ohne Spiel- und Liege-
wiesen), Sportplätze, 
Freizeitplätze, Golf-
plätze, Schulgelände, 
Friedhöfe und Flächen 
in unmittelbarer Nähe 
von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Streuen • keine • keine  

COM 502 02 H 006275-00/00-002 Moose Rasen  Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Schulgelände, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesen 

10 Streuen, von 
Hand, mit 
handgeführten 
Streugeräten 

• keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m². 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

COM 502 02 H 006275-00/01-001 Moose Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: öffent-
liche Parks und Gärten 
(ohne Spiel- und Liege-
wiesen), Sportplätze, 
Freizeitplätze, Golf-
plätze, Schulgelände, 
Friedhöfe und Flächen 
in unmittelbarer Nähe 
von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Streuen • keine • keine  

COM 502 02 H 006275-00/01-002 Moose Rasen  Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Schulgelände, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesen 

10 Streuen, von 
Hand, mit 
handgeführten 
Streugeräten 

• keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m². 

 

CONSERVE 024936-00/00-001 Thripse Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: öffentlich 
zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

CONSERVE 024936-00/01-001 Freifressende 
Schmetterlingsraupen 

Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: öffentlich 
zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Contans WG  

 

024346-00/01-006 Sclerotinia-Arten 
(Sclerotinia spp.) 

Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen 
für die Allgemeinheit: 
öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen • keine • keine  

Contans WG  

 

024346-00/01-007 Sclerotinia-Arten 
(Sclerotinia spp.) 

Zierpflanzen Freiland, Flächen für die 
Allgemeinheit: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen • keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Cueva Wein-
Pilzfrei 

004456-00/00-001 Falscher Mehltau 
(Plasmopara viticola) 

Weinrebe, Nutzung 
als Tafel- und 
Keltertraube 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Motorrücken-
spritze  

• keine • keine  

Cueva Wein-
Pilzfrei 

004456-00/00-002 Echter Mehltau 
(Uncinula necator) 

Weinrebe, Nutzung 
als Tafel- und 
Keltertraube 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Motorrücken-
spritze  

• keine • keine  

Cueva Wein-
Pilzfrei 

 

004456-00/00-004 Echter Mehltau 
(Sphaerotheca 
pannosa) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegeweisen) 

1,4 spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

DICOTEX 005747-00/01-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen 
Nicht im Ansaatjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Funktionsflächen auf 
Golfplätzen, Sportplätze 

2 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät, 
Horst- oder 
Einzelpflanzen-
behandlung 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten.  

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sport-plätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

Dipel ES 024080-00/00-028  Freifressende 
Schmetterlingsraupen 
(ausgenommen: 
Eulenarten 
(Noctuidae)) 

Ziergehölze Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten, Schulgelände, 
Kindergartengelände, 
Spielplätzen, 
Freizeitplätze, 
Friedhöfen sowie 
Flächen in der Nähe 
von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Spritzen 
(Anwendung mit 
Bodengeräten) 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Discus 024331-00/00-004 Echter Mehltau 
(Sphaerotheca 
pannosa) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegeflächen 

10 Spritzen • keine • keine  

Discus 024331-00/00-004 Echter Mehltau 
(Sphaerotheca 
pannosa) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, 
Straßenbegleitgrün 

10 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 
oder 
motorisierter 
Anbauspritze 
für Schlepper 

• keine • keine  

Discus 024331-00/00-004 Echter Mehltau 
(Sphaerotheca 
pannosa) 

Rosen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Hochdruck-
spritze mit 
Spritzpistole 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Discus 024331-00/00-006 Sternrußtau 
(Diplocarpon rosae) 

Rosen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Hochdruck-
spritze mit 
Spritzpistole 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

Discus 024331-00/00-006 Sternrußtau 
(Diplocarpon rosae) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

10 Spritzen • keine • keine  

Discus 024331-00/00-006 Sternrußtau 
(Diplocarpon rosae) 

Rosen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, 
Straßenbegleitgrün 

10 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 
oder 
motorisierter 
Anbauspritze 
für Schlepper 

• keine • keine  



Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  – Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind Seite 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Discus 024331-00/05-001 Rostpilze Zierpflanzen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, 
Straßenbegleitgrün 

10 Spritzen mit 
tragbarer 
Rücken-spritze 
oder 
motorisierter 
Anbau-spritze 
für Schlepper 

• keine • keine  

Discus 024331-00/05-001 Rostpilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Hochdruck-
spritze mit 
Spritzpistole 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

Dithane 
NeoTec 

023924-00/02-001 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen,  
nur Buchsbaum-
Formschnitte 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

10 Spritzen, mit 
motorunter-
stützter 
Karrenspritze 

• keine • keine  

Dithane 
NeoTec 

023924-00/02-003 Rostpilze Zierpflanzen; 
nur Buchsbaum-
Formschnitte 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

10 Spritzen, mit 
motorunte-
rstützter 
Karrenspritze 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Dithane 
NeoTec 

023924-00/02-004 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind: Öffentlich 
zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen mit 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Duaxo Rosen-
Pilz Spray 

006299-00/00-002 Rostpilze, 
EchteMehltaupilze 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten, Sportplätze, 
Freizeitplätze, 
Golfplätze, 
Schulgelände, 
Friedhöfe und Flächen 
in unmittelbarer Nähe 
von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Sprühen, 
behandeln bis 
zur sichtbaren 
Benetzung / 
Sprühdose 

• keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m2. 

 

Duaxo Rosen-
Pilz Spray 

006299-00/00-003 Sternrußtau 
(Diplocarpon rosae) 

Rosen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten, Sportplätze, 
Freizeitplätze, 
Golfplätze, 
Schulgelände, 
Friedhöfe und Flächen 
in unmittelbarer Nähe 
von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Sprühen, 
behandeln bis 
zur sichtbaren 
Benetzung / 
Sprühdose 

• keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m2. 

 

Duaxo 
Universal 
Pilzspritzmittel 

 

006300-00/02-005 Rostpilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Anwendung in 
öffentlichen Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Duaxo 
Universal 
Pilzspritzmittel 

006300-00/02-006 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Anwendung in 
öffentlichen Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

Duaxo 
Universal 
Pilzspritzmittel 

 

006300-00/00-016 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
Anwendung in 
öffentlichen Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

Duplosan KV-
Combi 

043688-00/00-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen, nicht im 
Ansaatjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), Sport-
plätze, Funktionsflächen 
auf Golfplätzen, Spiel- 
und Liegewiesen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2,3,
4,6,9,
10 

Spritzen, mit 
Spritzgerät für 
Flächenkulturen 

 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für  
48 h mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Duplosan KV-
Combi 

043688-00/00-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen, nicht im 
Ansaatjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Golfplätze (Abschlag, 
Fairway, Driving Range) 

2 Spritzen mit 
Rückenspritze 
oder Spritzgerät 
für Flächen-
kulturen 

• NW 802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

Duplosan KV-
Combi 

 

043688-00/00-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen, nicht im 
Ansaatjahr 

Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
Friedhofsgelände 

3 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• Keine  

Duplosan KV-
Combi  

 

043688-00/00-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen, nicht im 
Ansaatjahr 

Freiland, Flächen, die  
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze 

 

6 Spritzen mit 
Rückenspritze 
oder Spritzgerät 
für Flächen-
kulturen 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golf-plätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Duplosan KV-
Combi 

043688-00/00-002 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen, nicht im 
Ansaatjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), Sport-
plätze, Funktionsflächen 
auf Golfplätzen, Spiel- 
und Liegewiesen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2,3,
4,6,9,
10 

Spritzen, mit 
rückentrag-
baren Spritz-
geräten 

• Während der Anwendung ist sicherzu-
stellen, dass sich außer dem Anwender 
keine weiteren Personen in einem 
Abstand von mindestens 3 m von der 
behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für  
48 h mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Keine  

Fastac Forst 024012-00/00-008 Holzbrütende 
Borkenkäfer, 
Rindenbrütende 
Borkenkäfer 
(ausgenommen: 
Schwarzer 
Nutzholzborkenkäfer) 

Nadelholz, 
Laubholz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
öffentliche grüne 
Wegeverbindung 

10 Streichen, zur 
gezielten 
Einzelpflanzen-
behandlung 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Fastac Forst 024012-00/00-008 Holzbrütende 
Borkenkäfer, 
Rindenbrütende 
Borkenkäfer 
(ausgenommen: 
Schwarzer 
Nutzholzborkenkäfer) 

Nadelholz, 
Laubholz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe des 
Gesundheitswesens 

10 Streichen zur 
gezielten 
Einzelpflanzenb
ehandlung 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z.B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  

Fenomenal 006825-00/00-005 Phytophthora-Arten 
(Phytophthora 
Species) 

Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Ziergehölze) 

Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Gießen • keine • keine  

Ferramol 
Schnecken-
korn 

024496-00/00-003 Nacktschnecken Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Streuen, 
Ausbringung 
per Hand oder 
mit Streu-
geräten 

• keine • keine  

Ferramol 
Schnecken-
korn 

024496-00/00-004 Nacktschnecken Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Streuen, 
Ausbringung 
per Hand oder 
mit Streu-
geräten 

• Keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Finalsan AF 
UnkrautFrei 
Plus 

006177-00/00-003 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen); hier: 
Freiland des 
Palmengartens, 
(Botanischer Garten) 

1,4 Spritzen, als 
Einzelpflanzen-
behandlung; 
mit Spritzauf-
satz auf Kunst-
stoffflasche 
bzw. mit 
Spritzpistole auf 
Kunststoff-
kanister oder 
mit rückentrag-
barem Spritz-
gerät 

• keine • keine  

Finalsan 
Konzentrat 
UnkrautFrei 
Plus 

 

006193-00/00-001 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Friedhöfe 

3,6 Spritzen als 
Einzelpflanzen-
behandlung, mit 
rückentrag-
barem 
Spritzgerät 

• keine • keine  

Finalsan 
Konzentrat 
UnkrautFrei 
Plus 

 

006193-00/00-001 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
tragbarem, nicht 
motorisch 
betriebenem 
Spritzgerät mit 
Abschirmung  

 

• keine • keine  

Finalsan 
Konzentrat 
UnkrautFrei 
Plus 

 

006193-00/00-002 Algen, Moose Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Friedhöfe 

3,6 Spritzen zur 
Teilflächen-
behandlung, mit 
rückentrag-
barem 
Spritzgerät 

• keine • keine  

Finalsan 
Konzentrat 
UnkrautFrei 
Plus 

006193-00/00-005 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen); hier: 
Teilflächen im Arbore-
tum, einzelne Schmuck-
pflanzenbereiche 

1,4 Spritzen, als 
Einzelpflanzenb
ehandlung mit 
rückentragbare
m Spritzgerät 

 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/00-001 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Anwendung in den 
Fugen der 
Granitbordsteine 
zwischen Asphaltstraße 
und asphaltierten Geh-/ 
Radwegen 

10 Spritzen, mit 
speziell für die 
Anwendung 
konstruiertem 
Spritzgerät 

• NS660-1: Die Anwendung des Mittels 
auf Freilandflächen, die nicht 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzt werden, ist nur 
mit einer Genehmigung der zuständigen 
Behörde zulässig. Zu diesen Flächen 
gehören alle nicht durch Gebäude oder 
Überdachungen ständig abgedeckten 
Flächen, wozu auch Verkehrsflächen 
jeglicher Art wie Gleisanlagen, Straßen-, 
Wege-, Hof- und Betriebsflächen sowie 
sonstige durch Tiefbaumaßnahmen 
veränderte Landflächen gehören. 
Zuwiderhandlungen können mit einem 
Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 
Euro geahndet werden. 

• keine  

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/00-001 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter; ab 
Frühjahr bis 10 cm 
Höhe 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 spritzen • keine • Keine  

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/00-001 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät, 
Einzelpflanzen-
behandlung 

• keine • Keine   

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/00-001 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Friedhöfe 

3,6 Spritzen, mit 
rückentrag-
barem 
Spritzgerät 

• keine • keine  

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/00-002 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter; während 
der Vegetations-
periode bis 25 cm 
Höhe 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 spritzen • keine • Keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/00-002 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Friedhöfe 

3,6 Spritzen, mit 
rückentrag-
barem 
Spritzgerät 

• keine • keine  

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/01-004 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät, 
Einzelpflanzen-
behandlung 

• keine • Keine  

Finalsan 
Unkrautfrei 

004645-00/01-006 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Ziergehölze Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät, 
Einzelpflanzen-
behandlung 

• keine • Keine  

GARLON 4 023227-00/00-002 Bärenklau-Arten, 
Große Brennnessel 

Landwirtschaftlich 
nicht genutzte 
Grasflächen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind:  
Spiel- und Liegewiesen 

10 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät, 
Horst- oder 
Einzelpflanzen-
behandlung 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

GARLON 4 

 

023227-00/00-002 Bärenklau-Arten, 
Große Brennnessel 

Landwirtschaftlich 
nicht genutzte 
Grasflächen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit: 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 
mit Spritz-
schirm, Horst- 
oder Einzel-
pflanzen-
behandlung 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Glyfos TF 
Classic 

024162-00/00-011 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Nichtkulturland 
ohne 
Holzgewächse 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind:  
Tennenfläche, Sport-
plätze (ausgenommen 
Rasenflächen) 

6 Spritzen, 
Rückenspritze 
mit Spritzschirm 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• NS660-1: Die Anwendung 
des Mittels auf Freiland-
flächen, die nicht land-
wirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch 
genutzt werden, ist nur 
mit einer Genehmigung 
der zuständigen Behörde 
zulässig. Zu diesen Flä-
chen gehören alle nicht 
durch Gebäude oder 
Überdachungen ständig 
abgedeckten Flächen, 
wozu auch Verkehrs-
flächen jeglicher Art wie 
Gleisanlagen, Straßen-, 
Wege-, Hof- und Betriebs-
flächen sowie sonstige 
durch Tiefbaumaßnah-
men veränderte Land-
flächen gehören. Zuwider-
handlungen können mit 
einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 
Euro geahndet werden. 

 

GREENMAST
ER Fine Turf 
Extra 

 

043659-00/00-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Funktionsflächen auf 
Golfplätzen, Sport- und 
Freizeitplätze 

10 Streuen 

 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

HERITAGE 006488-00/00-001 Schneeschimmel 
(Monographella 
nivalis) 

Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  

HERITAGE 006488-00/00-002 Schwarzbeinigkeit 
(Gaeumanomyces 
graminis) 

Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind  

10 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  



Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  – Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind Seite 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

HERITAGE 006488-00/00-003 Gräser-Anthraknose 
(Colletotrichum 
graminicola) 

Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind  

10 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  

HERITAGE 006488-00/00-004 Rhizoctonia solani Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

HERITAGE 006488-00/00-005 Blattfleckenkrankheit 
(Drechslera poae) 

Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  

HERITAGE 006488-00/00-006 Puccinia-Arten Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen • NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich keine 
Personen unmittelbar an oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Karate Zeon 024675-00/00-060 Freifressende 
Schmetterlingsraupen 

Zierpflanzen (bis 
50 cm Pflanzen-
größe) 

Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 spritzen, 
Karrenspritze 
mit handge-
führter Spritz-
pistole und 
Schutzschirm 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren 

• keine  

Karate Zeon 024675-00/00-062 Freifressende 
Schmetterlingsrau-
pen 

Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind:  
öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
dem Gewächshaus aufhalten. 

• Das Gewächshaus ist für 24 h nach der 
Anwendung mit einem gut sichtbaren 
Warnschild zu kennzeichnen, das über 
die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwen-
dung informiert und eine Berührung der 
Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutz-
mittelanwendung untersagt. 

• keine  

Kerb 50 W  062002-00/00-011 Einkeimblättrige 
Unkräuter, Vogel-
Sternmiere 

Ziergehölze ab 1. 
Standjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

 

1,4 Spritzen, mit 
rückentragbare
m Spritzgerät 

 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Kerb FLO 

 

006220-00/00-011 Einkeimblättrige 
Unkräuter, Vogel-
Sternmiere 

Ziergehölze ab 1. 
Standjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
rückentrag-
barem 
Spritzgerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• Keine  

Kerb-
Streugranulat 

044019-00/0-001 Einkeimblättrige 
Unkräuter, Vogel-
Sternmiere 

Ziergehölze 
Ab 1. Standjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), 
Sportplätze, Funktions-
flächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,2.3.
4.5.6.
9 

Streuen, 
manuell, geziel-
te Anwendung 
unterhalb der 
Ziergehölze 

• keine • keine  

Kiron 024138-00/00-031 Spinnmilben Zierpflanzen 
(Zierpflanzenbeete 
und Gehölzsamm-
lung) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1 Spritzen mit 
Karren- oder 
Rückenspritze 
mit handgeführ-
ter Spritzpistole 

• Keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Flächen-
leistung von 500 m²/d. 

 

Kumulus WG 042273-00/00-017  Echte Mehltaupilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

MASAI 

 

024176-00/00-001 Spinnmilben Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Spritzen oder 
sprühen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 

• keine • keine  

MICULA 033743-00/02-008 Spinnmilben Zierpflanzen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

MICULA 033743-00/02-011 Schildlaus-Arten Zierpflanzen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Mogeton 

 

024087-00/00-001 Moose Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
Sportrasen: hier 
Golfplätze (Grüns und 
Abschläge) 

2 Spritzen, 
Feldspritze mit 
Spritzschirm 

• keine • keine  

Mogeton 

 

024087-00/00-002 Moose Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
Sportrasen: hier 
Golfplätze (Grüns und 
Abschläge) 

2 Gießen, 
Gießkanne mit 
Brausenkopf 

• keine • keine  

Mospilan SG 005655-00/00-003 Blattläuse Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 
oder 
Karrenspritze 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Movento OD 
150 

006554-00/00-01 Blattläuse Ziergehölze, 
Baumschul-
gehölzpflanzen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit: 
bestimmt sind: 
öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Rücken- oder 
Karrenspritze 
mit handge-
führter Spritz-
lanze 

• Während der Anwendung ist sicherzu-
stellen, dass sich außer dem Anwender 
keine weiteren Personen in einem 
Abstand von mindestens 3 m von der 
behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren 

• keine  

NeemAzal-T/S 024436-00/00-056 Trauermücken Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 gießen • Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• Das Gewächshaus ist für 24 h nach der 
Anwendung mit einem gut sichtbaren 
Warnschild zu kennzeichnen, das über 
die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwen-
dung informiert und eine Berührung der 
Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutz-
mittelanwendung untersagt. 

• keine  

Netzschwefel 
Stulln 

 

040006-00/00-012 Echter Mehltau 
(Uncinula necator) 

Weinrebe, Nutzung 
als Tafel- und 
Keltertraube 

Freiland, Flächen für die 
Allgemeinheit: 
Weinlehrpfad und 
Versuchsweinberg 

10 Spritzen, mit 
handgeführter 
Motorrücken-
spritze 

• keine • keine  

Netzschwefel 
Stulln 

040006-00/00-013 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen Freiland, Flächen für die 
Allgemeinheit: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Hochdruck-
spritze mit 
Spritzpistole 

• keine • keine  

Neudosan Neu 
Blattlausfrei 

024207-00/00-016 Spinnmilben Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• Keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Neudosan Neu 
Blattlausfrei 

024207-00/01-017 Blattläuse Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• Keine  

Neudosan Neu 
Blattlausfrei 

024207-00/00-018 Weiße Fliegen Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• Keine  

Nozomi 024895-00/01-001 Einjährige 
einkeimblättrige 
Unkräuter, Einjährige 
zweikeimblättrige 
Unkräuter, Moose 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten, Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden, öffentlich 
zugängliche Sportplätze 
einschl. Golfplätze, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 9 

Spritzen, mit 
Handdruck-
Spritze,  
gezielte 
Anwendung 
unterhalb der 
Holzgewächse 

• keine • keine  

Nozomi 024895-00/01-002   Einjährige 
einkeimblättrige 
Unkräuter, Einjährige 
zweikeimblättrige 
Unkräuter, Moose 

Ziergehölze Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten, Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden, öffentlich 
zugängliche Sportplätze 
einschl. Golfplätze, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 9 

Spritzen, mit 
Handdruck-
Spritze, gezielte 
Anwendung 
unterhalb der 
Ziergehölze 

• keine • keine  

Ortiva 024560-00/00-040 Rostpilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Ortiva 024560-00/00-040 Rostpilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Feldspritze oder 
handgeführte 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Ortiva 

 

024560-00/00-040 Rostpilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführten 
Geräten 

• keine • keine  

Ortiva 

 

024560-00/00-040 Rostpilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Hochdruck-
spritze mit 
Spritzpistole 

• keine • keine  

Ortiva 024560-00/00-040 Rostpilze Zierpflanzen Freiland Flächen, die für 
die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Ortiva 024560-00/00-041 Rostpilze Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 

 

• keine • keine  

Ortiva 024560-00/06-001 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegwiesen) 
Erläuterung: Teilflächen 
im Arboretum; bis 
100 m² Gesamtfläche 

1 Spritzen mit 
Rückenspritze 

• keine • keine  



Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  – Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind Seite 33 
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Ortiva 

 

024560-00/06-001 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführten 
Geräten 

• keine • keine  

Ortiva 

 

024560-00/06-001 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Hochdrucks-
pritze mit 
Spritzpistole 

• keine • keine  

Ortiva 024560-00/06-001 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen Freiland Flächen, die für 
die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Ortiva 024560-00/06-002 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Erläuterung: Öffentlich 
zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen mit 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Ortiva 

 

024560-00/06-003 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführten 
Geräten 

• keine • keine  

Ortiva 

 

024560-00/06-003 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Hochdruck-
spritze mit 
Spritzpistole 

• keine • keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Ortiva 024560-00/06-003 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen Freiland Flächen, die für 
die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Para Sommer 030526-00/00-009 Schildlaus-Arten Zierpflanzen Freiland oder 
Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), öffentlich 
zugängliche 
Gewächshäuser 

10 spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  

PERFEK-
THION 

040090-00/00-017 Saugende Insekten Zierpflanzen Gewächshaus, 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind: Öffentlich zugäng-
liche Gewächshäuser 

10 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Es ist dafür Sorge zu tragen, dass 
unbeteiligte Dritte bei der Aus-
bringung/Handhabung des Pflanzen-
schutzmittels nicht exponiert werden. 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
dem Gewächshaus aufhalten. 

• Das behandelte Gewächshaus ist für  
48 h mit geeigneten Maßnahmen für die 
Öffentlichkeit zu sperren. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• keine  

Pilzfrei Saprol 
Neu AF 

 

005470-00/00-001 Sternrußtau 
(Diplocarpon rosae) 

Rosen Freiland: Flächen für die 
Allgemeinheit: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Sprühdose, 
behandeln bis 
zur sichtbaren 
Benetzung 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Pilzfrei Saprol 
Neu AF 

 

005470-00/00-002  Rostpilze Zierpflanzen Freiland: Flächen für die 
Allgemeinheit: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1, 4 Spritzen, 
Sprühdose, 
behandeln bis 
zur sichtbaren 
Benetzung 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

Pilzfrei Saprol 
Neu AF 

 

005470-00/00-003 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen Freiland: Flächen für die 
Allgemeinheit: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Sprühdose, 
behandeln bis 
zur sichtbaren 
Benetzung 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d 

• keine  

Previcur N 043066-00/00-001 Pythium-Arten 
(Pythium spp.), 
Phytophthora-Arten 
(Phytophthora 
species) 

Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Tulipa-Arten) 

Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Gießen • keine • keine  

Previcur N 

 

043066-00/00-001 Pythium-Arten 
(Pythium spp.), 
Phytophthora-Arten 
(Phytophthora 
species) 

Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Tulipa-Arten) 

Gewächshaus, Flächen 
für die Allgemeinheit: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 gießen • keine • keine  

Previcur N 043066-00/09-001 Falsche Mehltaupilze 
(Peronosporaceae) 

Zierpflanzen Freiland, Flächen für die 
Allgemeinheit: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1, 4 Spritzen mit 
handgeführtem 
Gerät 

• keine • keine  

Previcur N 

 

043066-00/09-001 Falsche Mehltaupilze 
(Peronosporaceae) 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, Hoch-
druckspritze mit 
Spritzpistole 

• keine • keine  

Previcur N 043066-00/09-002 Falsche Mehltaupilze 
(Peronosporaceae) 

Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen 
für die Allgemeinheit: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen mit 
handgeführtem 
Gerät 

• keine • keine  

PRIMO MAXX 006389-00/00-001 Halmverkürzung Rasen (Golfplätze: 
Fairways, Lolium 
perenne) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

2 Spritzen, 
Feldspritzgerät 

• keine • keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

PRIMO MAXX 006389-00/00-002 Halmverkürzung Rasen (Golfplätze: 
Fairways, Agrostis 
palustris, Festuca 
rubra, Poa 
pratensis) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

2 Spritzen, 
Feldspritzgerät 

• keine • keine  

PRIMO MAXX 006389-00/00-003 Halmverkürzung Rasen (Golfplätze: 
Greens, Agrostis 
palustris, Festuca 
rubra, Poa 
pratensis) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

2 Spritzen, 
Feldspritzgerät 

• keine • keine  

PRIMO MAXX 006389-00/00-004 Halmverkürzung Rasen (Zier- und 
Sportrasen, 
Agrostis palustris, 
Festuca rubra, Poa 
pratensis) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen, 
Feldspritzgerät 

• keine • keine  

PRIMO MAXX 006389-00/00-005 Halmverkürzung Rasen (Zier- und 
Sportrasen, Lolium 
perenne) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen, 
Feldspritzgerät 

• keine • keine  

Promanal 
Austriebs-
spritzmittel 

005119-00/01-004 Woll- oder 
Schmierläuse 

Zierpflanzen Gewächshaus: Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• keine • keine (1) 

Promanal 
Austriebs-
spritzmittel 

005119-00/01-007 Schildlaus-Arten Zierpflanzen Gewächshaus: Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• keine • keine (1) 

Rosen-Pilzfrei 
Saprol 

004582-00/00-001 Echter Mehltau 
(Sphaerotheca 
pannosa) 

Rosen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

4 Spritzen mit 
hanggeführten 
Geräten 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Rosen-Pilzfrei 
Saprol 

004582-00/00-002 Sternrußtau 
(Diplocarpon rosae) 

Rosen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

4 Spritzen mit 
hanggeführten 
Geräten 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

Rosen-Pilzfrei 
Saprol 

004582-00/00-003 Rost (Phragmidium 
mucronatum) 

Rosen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

4 Spritzen mit 
hanggeführten 
Geräten 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

• keine  

Roundup Ultra 024142-00/00-004 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Nichtkulturland 
ohne 
Holzgewächse 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Anwendung in Fugen 
der Granitbordsteine 
zwischen Asphaltstraße 
und asphaltiertem Geh-
/Radweg 

10 Streichen oder 
Tupfen (Anwen-
dung mit Wal-
zenstreichgerät, 
Unkrauttupfer) 

• keine • keine  

Roundup Ultra 024142-00/00-016 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Friedhöfe; hier: Pflanz-
scheiben bei Gehölzen 
und einzelne Grabfelder 

3 Spritzen, mit 
rückentragbare
m Spritzgerät 

• keine • keine  

Roundup Ultra 024142-00/00-016 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewäch- 
sen, ab Pflanzjahr 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spielund 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Feldspritzgerät 
für Flächenkul-
turen 

• keine • keine  

Roundup Ultra 024142-00/00-025  Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze; hier: 
Schulsportanlagen 
(Hartplatz, Laufbahnen, 
Weitsprunganlagen 

6 Spritzen, 
Anwendung mit 
rücken-
tragbarem 
Spritzgerät 

• Keine • Keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Roundup Ultra 024142-00/00-026 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Anwendung in Fugen 
der Granitbordsteine 
zwischen Asphaltstraße 
und asphaltiertem Geh-
/Radweg 

10 Streichen oder 
Tupfen (Anwen-
dung mit Wal-
zenstreichgerät, 
Unkrauttupfer) 

• keine • keine  

Roundup Ultra 024142-00/00-029 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Zierpflanzen 

 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Rückenspritze 

• Die Anwendung auf den Flächen, die für 
die Allgemeinheit bestimmt sind, wird 
beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d 

• keine  

Roundup 
UltraMax 

 

005191-00/00-012 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

 

1,4 Spritzen, mit 
rückentrag-
barem Spritz-
gerät, mit 
Abschirmung 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Roundup 
UltraMax 

005191-00/00-012  Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind: Öffentliche Parks 
und Gärten (ohne Spiel- 
und Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
Spritzgerät für 
Flächenkulturen 
oder mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

•  Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

Roundup 
UltraMax 

005191-00/00-012 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Friedhöfe 

3,6 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Roundup 
UltraMax 

005191-00/00-013 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Friedhöfe 

3,6 Streichen, 
Einzelpflanzen-
behandlung mit 
Dochtstreich-
gerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

Roundup 
UltraMax 

005191-00/00-012  Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind: Öffentlich 
zugängliche Wege und 
Plätze 

10 Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Roundup 
UltraMax 

005191-00/00-016  Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
ohne Holzge-
wächse 

Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze; hier: 
Aschebahn, Wege und 
Plätze 

6 Spritzen mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

Roundup 
UltraMax 

 

005191-00/00-016 Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Wege und Plätze 
ohne 
Holzgewächse 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), Schul- 
und Kindergarten-
gelände, Sportplätze, 
Öffentlich zugängliche 
Wege und Plätze 

1,4,6,
7,10 

Spritzen, mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät  

 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Rovral WG 

 

006270-00/00-010 Botrytis cinerea Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

 

1,4 Spritzen, 
Hochdruck-
spritze mit 
Spritzpistole 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

Schädlingsfrei 
Careo 
Konzentrat 

005686-00/01-001 Saugende Insekten; 
ausgenommen: 
Thripse 

Zierpflanzen 
(Buchsbaumbepfla
nzung einer 
repräsentativen 
Anlage) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

10 Spritzen mit 
tragbarer 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m2. 

 

SCORE 024353-00/05-001 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen;aus-
genommen Rosen; 
nur Buchsbaum-
Formschnitte 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

10 Spritzen, mit 
motorunter-
stützter 
Karrenspritze 

• keine • keine  

SCORE 024353-00/05-001 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Rosen) 

Freiland; Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,3,4,
9 

spritzen, mit 
Rückenspritze 

• keine • keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

SCORE 

 

024353-00/05-001 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Rosen) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Hochdruckspritz
e mit 
Spritzpistole 

• keine • keine  

SCORE 

 

024353-00/05-002 Pilzliche Blattflecken-
erreger, Rostpilze 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Hochdruckspritz
e mit 
Spritzpistole 

• keine • keine  

SCORE 024353-00/05-002 Pilzliche Blattflecken-
erreger, Rostpilze 

Zierpflanzen;  
nur Buchsbaum-
Formschnitte 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

10 Spritzen, mit 
motorunter-
stützter 
Karrenspritze 

• keine • keine  

SCORE 024353-00/05-002 Pilzliche Blattflecken-
erreger, Rostpilz 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Botanische Gärten, 
Arboreten, Rosarien 

4 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 

• keine • keine  

SCORE 024353-00/05-002 Pilzliche 
Blattfleckenerreger, 
Rostpilze 

Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen), 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

1,3,4,
9 

Spritzen mit 
Rückenspritze 

• keine • keine  

SCORE 024353-00/05-003 Echte Mehltaupilze Zierpflanzen 
(ausgenommen: 
Rosen) 

Gewächshaus; Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 spritzen mit 
Rückenspritze 

• keine • keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Signum  025483-00/16-002 Botrytis cinerea Zierpflanzen Freiland; Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1, 4 Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• keine • keine  

Signum 025483-00/16-003 Sclerotinia 
sclerotiorum, 
Sclerotinia minor, 
Rhizoctonia solani 

Zierpflanzen Freiland; Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, mit 
handgeführtem 
Gerät 

• keine • keine  

Signum 025483-00/16-007 Schneeschimmel 
(Monographella 
nivalis) 

Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz (Grüns 
und Abschläge), 
in etablierten 
Beständen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen • keine • Es ist dafür Sorge zu 
tragen, dass unbeteiligte 
Dritte bei der Ausbringung 
/Handhabung des 
Pflanzenschutzmittels 
nicht exponiert werden. 

 

Signum 025483-00/16-008 Dollarflecken-
Krankheit  
(Sclerotinia 
homoeocarpa) 

Rasen: Sportrasen 
/ Golfplatz (Grüns 
und Abschläge), 
in etablierten 
Beständen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind 

10 Spritzen • keine • Es ist dafür Sorge zu 
tragen, dass unbeteiligte 
Dritte bei der Ausbringung 
/Handhabung des 
Pflanzenschutzmittels 
nicht exponiert werden. 

 

Sluxx HP 006683-00/00-001 Nacktschnecken Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Streuen 
zwischen die 
Kulturpflanzen / 
Köderverfahren 

• keine • keine  

Spruzit 
Schädlingsfrei 

004780-00/00-001 Saugende Insekten Zierpflanzen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• keine • keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Spruzit 
Schädlingsfrei 

 

004780-00/00-001 Saugende Insekten Zierpflanzen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Spruzit 
Schädlingsfrei 

004780-00/00-002 Saugende Insekten Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugängigen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 
oder 
Karrenspritze 

• keine • keine  

Spruzit 
Schädlingsfrei 

004780-00/01-001 Spinnmilben Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugängigen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 
oder 
Karrenspritze 

• keine • keine  

Spruzit 
Schädlingsfrei 

 

004780-00/06-001 Beißende Insekten Zierpflanzen Freiland: Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 

• keine • keine  

Stodiek Moos-
vernichter mit 
Rasendünger 

033358-00/00-001 Moose Rasen (Zier und 
Sportrasen) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten, Sportplätze, 
Freizeitplätze, Golf-
plätze, Schulgelände, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Streuen, mit 
Granulatstreuge
rät zur flächigen 
Verteilung (z.B. 
in Pflanzen-
schutzgeräte-
liste des JKI 
eingetragene 
Streugeräte) 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Stodiek Moos-
vernichter mit 
Rasendünger 

033358-00/00-002 Moose Rasen (Zierrasen) Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Schulgelände, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Streuen, von 
Hand, mit 
handgeführten 
Streugeräten 

• keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m². 

 

Stodiek Moos-
vernichter mit 
Rasendünger 

033358-00/01-001 Moose Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten, Sportplätze, 
Freizeitplätze, 
Golfplätze, 
Schulgelände, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Streuen, mit 
Granulatstreuge
rät zur flächigen 
Verteilung (z.B. 
in Pflanzen-
schutzgeräte-
liste des JKI 
eingetragene 
Streugeräte) 

• NW802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

Stodiek Moos-
vernichter mit 
Rasendünger 

033358-00/01-002 Moose Rasen  Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Schulgelände, 
Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

10 Streuen, von 
Hand, mit 
handgeführten 
Streugeräten 

• keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m². 

 

Stratego 024671-00/01-001 Pilzliche 
Blattfleckenerreger 

Zierpflanzen, nur 
Buchsbaum-
Formschnitte 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

10 Spritzen, mit 
motorunter-
stützter 
Karrenspritze 

• keine • keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

SUBSTRAL 
Rasendünger 
mit 
UNKRAUT-
VERNICHTER 

050122-00/00-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Funktionsflächen auf 
Golfplätzen, Sportplätze 

10 Streuen • NW 802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

SUBSTRAL 
Rasendünger 
plus Moosver-
nichter 

005688-00/00-001 Moose Rasen Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Friedhöfe 

3 Streuen • keine • Die Anwendung auf den 
Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt 
sind, wird beschränkt auf 
die maximale Fläche von 
500 m². 

 

Switch 

 

024419-00/13-002 Botrytis-Arten 
(Botrytis spp.), 
Sclerotinia-Arten 
(Sclerotinia spp.) 

Gerbera, 
Schleierkraut, 
Hortensie, Garten-
Stiefmütterchen, 
Rosen 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• keine  

Switch 

 

024419-00/13-004 Botrytis-Arten 
(Botrytis spp.), 
Sclerotinia-Arten 
(Sclerotinia spp.), 
Rhizoctonia solani 

Gerbera, 
Schleierkraut, 
Hortensie, Garten-
Stiefmütterchen, 
Rosen 

Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Das Gewächshaus ist für 24 h nach der 
Anwendung mit einem gut sichtbaren 
Warnschild zu kennzeichnen, das über 
die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwen-
dung informiert und eine Berührung der 
Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutz-
mittelanwendung untersagt. 

• keine  
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Bezeichnung 
des Mittels 

Anwendungs-
nummer 

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich Kate-
gorie 

Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Switch 

 

024419-00/23-002 Botrytis-Arten 
(Botrytis spp.) 

Vergissmeinnicht, 
Bellis-Arten, 
Petunia-Hybriden 

Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 Spritzen mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Das Gewächshaus ist für 24 h nach der 
Anwendung mit einem gut sichtbaren 
Warnschild zu kennzeichnen, das über 
die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwen-
dung informiert und eine Berührung der 
Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutz-
mittelanwendung untersagt. 

• keine  

Terano 024404-00/02-001 Hühnerhirse, 
Einjährige 
zweikeimblättrige 
Unkräuter, 
Weidenröschen-
Arten, Taubnessel-
Arten, Kreuzkraut-
Arten 

Ziergehölze 
(ausgenommen: 
Blaufichte) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und 
Liegewiesen) 

1,4 Spritzen, 
Anwendung mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 

• Während der Anwendung ist 
sicherzustellen, dass sich außer dem 
Anwender keine weiteren Personen in 
einem Abstand von mindestens 3 m von 
der behandelten Fläche oder auf der zu 
behandelnden Fläche aufhalten. 

• Die Öffentlichkeit ist in geeigneter 
Weise (z. B. durch das Aufstellen von 
Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) 
über den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu informieren. 

• Die behandelten Flächen sind für 48 h 
mit geeigneten Maßnahmen 
abzusperren. 

• Keine  

UV RASEN 
FLORANID 

042616-00/00-001 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen (Zier- und 
Sportrasen) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Golfplätze 

10 Streuen mit 
handgeführten 
oder mit 
schlepper-
gekoppelten 
Granulatstreu-
geräten 

• NW 802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  

UV RASEN 
FLORANID 

042616-00/00-002 Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Rasen (Zier- und 
Sportrasen) 

Freiland, Flächen, die 
für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Sportplätze, Golfplätze 

10 Streuen mit 
handgeführten 
oder mit 
schlepper-
gekoppelten 
Granulatstreu-
geräten 

• NW 802: Keine Anwendung auf 
Funktionsflächen mit künstlichem 
Schichtaufbau des Oberbodens und 
oberflächennahem Drainagesystem  
(z. B. auf Sportplätzen, Greens und 
Abschlägen auf Golfplätzen), es sei 
denn abfließendes Drän- und Ober-
flächenwasser wird in Auffangsysteme 
mit ausreichender Kapazität und nicht 
unmittelbar in Gewässer abgeleitet. 

• keine  
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des Mittels 
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Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 
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Anwendungs-
technik 

Zusätzliche 
Anwendungsbestimmungen 

Zusätzliche Auflagen Bem. 

Vertimec 033704-00/00-001 Spinnmilben Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), 
Einzelpflanzenbehand-
lung 

5 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 

• keine • keine (1) 

XenTari 024426-00/02-001 Freifressende 
Schmetterlingsraupen 

Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: 
Grünanlagen in 
öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum) 

5 Spritzen mit 
tragbarer 
Rückenspritze 

• Das Gewächshaus ist für 24 h nach der 
Anwendung mit einem gut sichtbaren 
Warnschild zu kennzeichnen, das über 
die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwen-
dung informiert und eine Berührung der 
Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutz-
mittelanwendung untersagt. 

• keine  

XenTari 024426-00/02-001 Freifressende 
Schmetterlingsrau-
pen 

Zierpflanzen Gewächshaus, Flächen, 
die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind:  
öffentlich zugängliche 
Gewächshäuser 

10 spritzen, mit 
handgeführter 
Rückenspritze 

• Das Gewächshaus ist für 24 h nach der 
Anwendung mit einem gut sichtbaren 
Warnschild zu kennzeichnen, das über 
die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwen-
dung informiert und eine Berührung der 
Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutz-
mittelanwendung untersagt. 

• keine  

 
Bemerkungen: 
 
(1) Zulassungsende 31.12.2013; Abverkaufsfrist 30.06.2014; Aufbrauchfrist 30.06.2015 


